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Kräzernbrücke bei Si. Gallen. Staf. Berechnung u. Konstruktion der Hauptöffnung durch Ing. Max Meyer, Zürich
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Die Ergebnisse der Kräzernbrücke waren somit eine Ueber-
raschung, da es sich um eine Brücke der II. Gruppe handelt, in
die aUe neueren und über 130 m weit gespannten Brücken sich
einreihen lassen. Für solche Brücken werden sich in Zukunft
diese umfangreichen Berechnungen kaum vermeiden lassen, es
sei denn, dass man auf Kosten der Vertikalsteifigkeit die Brücken-
Konstruktion weitgehend ihres monolithischen Charakters
beraubt, wie bei dem Bogen der Aarebrücke der Lorrainehaldelinie
der SBB in Bern. (Schluss folgt)

Das grosse «nationale Aufbauwerk» der Schweiz
Ein Vorschlag von A. JENNY, Architekt, Zürich

Man schreibt und liest seit einiger Zeit in allen Blättern
sehr viel über die Schweiz und ihre Zukunft, über ihre vergangenen

und kommenden kulturellen Aufgaben, ihre Stellung im
neuen Europa, über ihre Daseinsberechtigung und über anderes
mehr. Mit Recht. Denn es haben schon grosse Umwälzungen
stattgefunden und noch grössere stehen vielleicht bevor.

Gewiss sind solche Ueberlegungen und Reminiszenzen am
Platz. Aber am wichtigsten ist die aktive Mitarbeit an der neuen
und hoffentlieh besseren Zukunft. Der Beitrag, den unser kleines
Land an diese riesengrossen Umgestaltungen leisten kann,
besteht in erster Linie darin, dass wir uns intensiv und voll jugendlicher

Tatkraft unseren eigenen Problemen widmen. Diese sind
vor allem wirtschaftlicher Natur. Es ist zu hoffen, dass bei
unseren Behörden mit Hochdruck an diesen Aufgaben gearbeitet
wird. Nachfolgend entwickeln wir als Anregung ein Organisationsschema

für ein grosses nationales Aufbauwerk, das sich in vier
Gruppen gliedert: A. Reorganisation des Fremdenverkehr- und
Hotelwesens, B. Ausbau des schweizerischen Verkehrstrassen-
netzes, C. Schaffung von Arbeitsmöglichkeiten auf dem
Wohnungsmarkt, D. Finanzierung des nationalen Aufbauwerkes. Die
zu treffenden Massnahmen lassen sich für die einzelnen
Arbeitsgruppen in folgende hauptsächlichsten Punkte zusammenfassen.

A. Reorganisation des Fremdenverkehr- und Hotelwesens.
1, Zählung der vorhandenen Betriebe. 2. Ausarbeitung eines
Gutachtens für jeden Betrieb mit Bezug auf Rentabilität und
baulichen Zustand, Modernität, Verkehrslage usw. 3. Aufheben acmi
wirtschaftlich nachweisbar unrentablen Betrieben. 4. Abbruch von
Bauten, die die Altersgrenze erreicht haben und infolgedessen
nicht mehr renovationsfähig sind. 5. Gründung von
Arbeitsgruppen auf gemeinnütziger Grundlage an allen Orten mit
Fremdenverkehr, bestehend aus Fachleuten des Verkehrswesens,
der Hotelindustrie und des Finanzwesens unter Beizug von Architekten

und Ingenieuren. 6. Studium der übrigbleibenden Betriebe
und Neuorganisation derselben. Ausarbeitung von Unterlagen
für die Ausschreibung von Wettbewerben zur Erlangung von
Entwürfen für die zeitgemässe Umgestaltung der renovationsbedürftigen

Betriebe. 7. Ausschreibung der entsprechenden
Wettbewerbe, Begutachtung der eingegangenen Entwürfe und
Vergebung der Arbeiten an die Architektenschaft, die im Verein
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mit Ingenieuren und
Bauunternehmern für
den Beginn der Arbeiten

innert kürzester
Frist zu sorgen hat.
8. Verteilung der Kosten

nach Massgabe
der von Finanzfachleuten

ausgearbeiteten
Vorschläge auf

Besitzer, Gemeinde
und Kanton. Fehlende
Mittel werden
bereitgestellt aus dem zu
schaffenden

Ausgleichfonds für das
nationale Aufbauwerk.

Amortisation
dieser Zuschüsse
innerhalb eines
angemessenen Zeitraumes.

B. Ausbau des
schweizerischen Ver-
kehrstrassennetzes.
1. Finanzierung und
sofortige Inangriffnahme

fertig
vorliegender Projekte (z.
B. Walenseestrasse).
2. Gründung von

Arbeitsgruppen auf gemeinnütziger Grundlage zum Studium und
zur Begutachtung des vorhandenen Strassennetzes. Kantonsweise

Bearbeitung. 3. Neuprojektierung des gesamten Strassennetzes

unter Berücksichtigung der vorhandenen Anlagen und in
Zusammenarbeit mit den Arbeitsgruppen A 5; Festlegung der
notwendigen Reparaturen, Ergänzungen und Neuanlagen. 4.

Vergebung der Instandstellungsarbelten und Renovationen, auf alle
Unternehmer des betreffenden Kantons gleichmässig verteilt, zur
sofortigen Inangriffnahme der Arbeiten. 5. Ausarbeiten von
Unterlagen für die Ausschreibung von Wettbewerben. 6.
Ausschreibung der entsprechenden Wettbewerbe, Begutachtung der
eingegangenen Entwürfe und Vergebung der Arbeiten wie unter
B 3. 7. Verteilung der Kosten wie unter A 8 beschrieben.

C. Schaffung von Arbeitsmöglichkeiten auf dem Wohnungsund

Liegenschaftenmarkt. 1. Griötung von Arbeitsgruppen auf
gemeinnütziger Grundlage in allen Wohngemeinden der Schweiz
zum Studium und zur Behandlung der in Frage stehenden
Probleme. 2. Fixierung des notwendigen Leerwohnungstandes, der
allgemein als Grundlage für die Dispositionen der Organisation
zu dienen hat. 3. Feststellung des effektiven Leerwohnungs-
bestandes für jede Wohngemeinde. 4. Absprach aller vorhandenen

Wohnungen, die den bestehenden baupolizeilichen und
gesundheitspolizeilichen Vorschriften nicht mehr entsprechen.
Schliessung dieser Wohnungen, bezw. Häuser auf den nächsten
Kündigungstermin. 5. Erteilung von Neubaubewilligungen nur
in Gemeinden oder Stadtkreisen, die den Normal-Leerwohnungs-
stand nicht erreichen, im Rahmen des normalen Leerwohnungs-
standes der ganzen Gemeinde. 6. Verhinderung von grossen Ueber-
bauungen zu ausgesprochenen Spekulationszwecken. 7. Propagan-

l^«ische Bearbeitimg der Eigentümer von Altwohnungen zur
Erreichung einer regen Modernisierungs-, Renovations- und Um-
bautätigkeit mit besondern finanziellen Begünstigungen. Diese
Arbeiten sind unter Umständen von besondern Arbeitsgruppen
auszuführef!) 8. Für Renovationen und Modernisierung von
Altwohnunjjjln Verteilung der Kosten wie unter A 8 beschrieben.

D. Finanzierung des nationalen Aufbauwerkes. 1.
Zusammenarbeit von Vertretern der Schweizerischen Banken und von
Finanzsachverständigen mit den gegründeten Arbeitsgruppen
auf gemeinnütziger Grundlage zur Organisation der Finanzierung.

2. Festsetzung der für die Durchführung des nationalen
Aufbauwerkes notwendigen finanziellen Mittel. 3. Auflage einer
Volksanleihe für das nationale Aufbauwerk nach dem Muster
der Eidgenössischen Wehranleihe. 4. Verteilung der Mittel durch
die besondern, den Banken angegliederten Finanzierungskom-
missionen. Verwaltung und Liquidation des nationalen Aufbauwerkes

nach Beendigung der festgesetzten Amortisationszeiten.

Sämtliche Mitarbeiter an den gemeinnützigen Arbeitsgruppen
werden durch einen von ihnen bestimmten Obmann bei der

obersten Landesbehörde vertreten. Von dieser wird ein
Organisationzentrum geschaffen, von dem die Direktiven für die
Durchführung des nationalen ääifbauwerkes ausgehen.
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